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Änderung der Anmeldepflichtgrenze zum 01.01.2011 
Rundschreiben I/2011 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 14.01.2011 wurde der aktuelle Verbraucherpreisindex für Dezember 2010 
veröffentlicht.  
 
Dieser ist insoweit gestiegen, dass die Anmeldepflichtgrenze für Ihre Mitarbeiter 
gemäß § 4 der Satzungen des BVV Versicherungsvereins (Pensionskasse) und 
der BVV Versorgungskasse (Unterstützungskasse) zum 01.01.2011 auf 
119.274,17 Euro erhöht wurde.  
 
Mitarbeiter, deren Jahreseinkommen diese Summe bei Diensteintritt übersteigt, 
müssen nicht zur BVV-Versorgung angemeldet werden.  
 
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, beantworten wir sie Ihnen gern  
unter 030 / 896 01-591. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr BVV 

 
Mühlenhoff Höfer 
 
 


